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Sehr geehrter Herr Staatsschreiber  
Sehr geehrte Damen und Herren  
  
Wir danken für die Gelegenheit zur Vernehmlassung und nehmen vor Vorlage wie folgt Stel-
lung:  
  
Wir begrüssen dieses neue Gesetz in allen Punkten und haben keine Änderungswünsche 
anzubringen. Unseres Erachtens werden darin die neuen Bedürfnisse der Zeit und das Ver-
halten der Bevölkerung in genügender Weise berücksichtigt. Wir befürworten insbesondere, 
dass nach wie vor die gedruckte Form der Publikationsorgane Vorrang hat und noch kein 
übereilter Primatwechsel zur elektronischen Form erfolgt. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
VERBAND SOLOTHURNER VERBAND DES GEMEINDEPERSONALS 
EINWOHNERGEMEINDEN DES KANTONS SOLOTHURN 
Der Präsident Der Geschäftsführer Der Präsident 
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